
Rechtsmittel gegen Verwaltungsentscheide 

Lernziele 

Die Schülerinnen und Schüler kennen Rechtsmittel bei Verwaltungsentscheiden (Einsprache, Be-

schwerde). 

Stichworte 

Einsprache, Beschwerde, Verwaltungsgerichtsbeschwerde 

 

In der Schweiz gibt es verschiedene Möglichkeiten für Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen, 

gegen Verwaltungsentscheide vorzugehen, wenn sie mit diesen nicht einverstanden sind. Hier sind 

einige der wichtigsten Rechtsmittel: 

Einsprache/Widerspruch: Dies ist oft der erste Schritt, um gegen einen Verwaltungsentscheid vorzu-

gehen. Betroffene können innerhalb einer bestimmten Frist nach Erhalt des Entscheids schriftlich Ein-

spruch erheben. Die Verwaltung überprüft den Entscheid dann erneut und kann ihn unter Umständen 

abändern (vgl. Art. 52 ATSG) 

Beschwerde/Rekurs: Wenn die Einsprache nicht zum gewünschten Ergebnis führt, kann man bei einer 

höheren Verwaltungsinstanz oder bei einem Gericht eine Beschwerde einreichen. Hier wird der Ent-

scheid nochmals auf seine Rechtmässigkeit überprüft (vgl. Art. 56 ATSG). 

Verwaltungsgerichtsbeschwerde: Wenn alle innerstaatlichen Rechtsmittel ausgeschöpft sind und der 

Fall noch eine wichtige Rechtsfrage aufwirft, kann man unter gewissen Umständen eine Verwaltungs-

gerichtsbeschwerde beim Bundesgericht in Lausanne einreichen. Das Bundesgericht ist die höchste 

Instanz in der Schweiz und prüft, ob der Entscheid mit Bundesrecht vereinbar ist. 

Es ist zu beachten, dass für jedes Rechtsmittel bestimmte Fristen eingehalten werden müssen. Die 

genauen Abläufe können je nach Kanton und Art des Verwaltungsentscheids anders sein. Es empfiehlt 

sich daher, bei Rechtsstreitigkeiten frühzeitig rechtlichen Rat einzuholen. 

Beispiel 1 

Annika Müller beantragte eine Invalidenrente bei der zuständigen Sozialversicherungsbehörde, da sie 

aufgrund gesundheitlicher Probleme nicht mehr in der Lage war, ihren bisherigen Beruf auszuüben. 

Die Behörde lehnte ihren Antrag ab und argumentierte, dass ihre Einschränkungen nicht ausreichend 

seien, um als invalid eingestuft zu werden. 

1. Einsprache/Widerspruch: Annika entschied sich, gegen den Entscheid Einspruch zu erheben. 

Sie reichte innerhalb der vorgegebenen Frist schriftlich Einspruch bei der Sozialversicherungs-

behörde ein und legte dar, warum sie ihrer Meinung nach Anspruch auf eine Invalidenrente 

hatte. Sie fügte ärztliche Atteste und andere relevante Unterlagen hinzu, die ihre gesundheit-

lichen Einschränkungen belegten. 

2. Beschwerde: Die Sozialversicherungsbehörde überprüfte den Fall erneut, kam jedoch zu dem-

selben Schluss und wies den Einspruch erneut ab. Daraufhin entschied Annika, eine Be-

schwerde beim kantonalen Verwaltungsgericht einzureichen. Sie argumentierte, dass die Be-

hörde die Schwere ihrer gesundheitlichen Probleme nicht angemessen berücksichtigt habe. 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2002/510/de#art_52
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2002/510/de#art_56


3. Ist Annika mit dem Urteil des kantonalen Verwaltungsgerichts nicht glücklich und betrifft es 

Bundesrecht, kann Sie als letzte Instanz mit einer Verwaltungsgerichtsbeschwerde das Bun-

desgericht anrufen. 

Beispiel 2 

Max Meier leidet an einer seltenen chronischen Krankheit, die eine spezielle medizinische Behandlung 

erfordert. Er beantragte bei seiner Krankenkasse die Übernahme der Kosten für diese Behandlung. Die 

Krankenkasse lehnte seinen Antrag jedoch mit der Begründung ab, dass die Behandlung nicht im Leis-

tungskatalog enthalten sei und somit nicht erstattungsfähig sei. 

1. Einsprache/Widerspruch: Max beschliesst, gegen die Ablehnung Einspruch einzulegen. Er 

reicht innerhalb der vorgegebenen Frist schriftlich Einspruch bei seiner Krankenkasse ein. Er 

argumentiert, dass die spezielle Behandlung für seine Gesundheit entscheidend sei und er 

keine Alternativen habe. Max fügt ärztliche Gutachten und Empfehlungen hinzu, die die Not-

wendigkeit der Behandlung unterstreichen. 

2. Beschwerde beim kantonalen Versicherungsgericht: Da die Krankenkasse den Einspruch er-

neut ablehnt, entscheidet sich Max, eine Beschwerde beim zuständigen kantonalen Versiche-

rungsgericht einzureichen. In dieser Beschwerde erläutert er erneut seine medizinischen 

Gründe für die Behandlung und argumentiert, dass die Krankenkasse ihre Pflicht zur Kosten-

übernahme verletzt habe. Das Versicherungsgericht prüft den Fall unter Berücksichtigung der 

geltenden Gesetze und medizinischen Fakten. Das kantonale Versicherungsgericht entschei-

det zugunsten der Krankenkasse, und Max ist mit dieser Entscheidung nicht zufrieden. 

3. Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Bundesgericht: Max glaubt, dass seine Angelegenheit 

bundesrechtliche Fragen aufwirft und dass die Rechtsauslegung nicht korrekt war. Max be-

schliesst, eine Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Bundesgericht in Lausanne einzureichen. 

In seiner Beschwerde argumentiert er, dass sein Anspruch auf angemessene medizinische Ver-

sorgung verletzt wurde und dass die Ablehnung der Behandlung durch die Krankenkasse nicht 

rechtens war. Das Bundesgericht prüft den Fall und berücksichtigt die medizinischen Informa-

tionen sowie die geltenden Gesetze. Es kommt zu dem Schluss, dass die Krankenkasse die 

Pflicht zur Kostenübernahme tatsächlich verletzt hat und dass die besondere Behandlung me-

dizinisch notwendig war. Das Bundesgericht hebt die vorherige Entscheidung auf und weist die 

Krankenkasse an, die Kosten für die Behandlung zu übernehmen. 

 

 

  



Aufgabe Lückentext 

Um gegen einen Verwaltungsentscheid in der Schweiz vorzugehen, stehen verschiedene (1) zur Verfü-

gung. Eine Möglichkeit ist die (2), die es den Betroffenen erlaubt, innerhalb einer bestimmten Frist 

schriftlich Widerspruch gegen den Entscheid einzulegen. Die Verwaltung überprüft daraufhin den Ent-

scheid erneut und kann ihn gegebenenfalls ändern. 

Falls die (3) nicht den gewünschten Ausgang bringt, kann eine (4) eingereicht werden. Diese wird bei 

einem zuständigen Verwaltungsgericht auf kantonaler Ebene behandelt. Hier wird der Entscheid er-

neut überprüft und auf seine Rechtmässigkeit hin geprüft. 

Wenn der Fall eine wichtige bundesrechtliche Frage aufwirft, kann eine (5) beim (6) in Lausanne ein-

gereicht werden. Das (7) ist die höchste Instanz in der Schweiz und überprüft, ob der kantonale Ent-

scheid mit Bundesrecht übereinstimmt. 

Insgesamt bietet das schweizerische Rechtssystem eine hierarchische Struktur von Einsprache über 

Beschwerde und Verwaltungsgerichtsbeschwerde bis hin zum Bundesgericht, um sicherzustellen, dass 

Verwaltungsentscheide korrekt und fair überprüft werden können. 
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